
62 I. Strafprozeßordnung 

§147
Vollzug der Untersuchungshaft

(1) Dem Verhafteten dürfen die Beschränkungen auf
erlegt werden, die der Zweck der Untersuchungshaft, die 
Ordnung der Anstalt oder die Sicherheit erfordern. Er 
kann zur Arbeit angehalten werden.

(2) Der Verhaftete soll in Einzelhaft untergebracht 
werden; das muß geschehen, wenn es'der Zweck des Ver
fahrens erfordert.

(3) Weisungen über den Vollzug der Untersuchungshaft 
kann im Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt, im Haupt
verfahren das Gericht erteilen. In dringenden Fällen kann 
der Anstaltsleiter vorläufige Anordnungen treffen; sie 
bedürfen der Bestätigung des Staatsanwalts beziehungs
weise des Gerichts.

§148
Aufhebung des Haftbefehls

(1) Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn die Voraus
setzungen der Untersuchungshaft nicht mehr vorliegen. 
Er ist insbesondere aufzuheben, wenn der Beschuldigte 
freigesprochen oder wenn das Verfahren nicht nur vor
läufig eingestellt wird.

(2) Nach Aufhebung des Haftbefehls kann der Staats
anwalt den Angeklagten erneut vorläufig festnehmen 
(§ 152 Abs. 2), wenn er binnen 24 Stunden gegen das 
Urteil, das zur Aufhebung des Haftbefehls Anlaß gegeben 
hat, Protest einlegt und zugleich beim Rechtsmittelgericht 
den Erlaß eines neuen Haftbefehls beantragt. In diesem 
Fall hat das Gericht erster Instanz sofort die Akten dem 
Rechtsmittelgericht vorzulegen.


